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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

Haushaltssatzung der Gemeinde Adendorf für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adendorf in der 
Sitzung am 11. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.819.976,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 15.022.701,00 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 165.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 165.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.096.000,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.734.720,00 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 280.500,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 352.600,00 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 41.800,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 331.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 41.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 260.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.200.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v. H.

Adendorf, 11. Dezember 2014

Gemeinde Adendorf 
Der Bürgermeister 
Maack

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 119 Abs. 4 und § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Lüneburg am 16. 
Dezember 2014 unter dem Aktenzeichen 34.40 – 15.12.10 / 00 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.01.2015 bis zum 15.01.2015 im Rathaus der 
Gemeinde Adendorf, Rathausplatz 14, 21365 Adendorf, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Adendorf, 18.12.2014

Maack 
Bürgermeister
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Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Adendorf

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Art. I des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) und der §§ 1 und 2 des 
Nieder sächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch 
Art. 6 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Gemeinde Adendorf in seiner Sitzung vom 
11.12.2014 folgende Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Adendorf beschlossen:

§ 1 
Organisation und Aufgaben

(1) Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde Adendorf. Sie besteht aus den zur Sicherstellung des 
Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen Adendorf und Erbstorf unterhaltenen Ortsfeuerwehren.

Die Ortsfeuerwehren Adendorf und Erbstorf sind als Stützpunktfeuerwehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die 
kommunalen Feuerwehren – Feuerwehrverordnung – FwVO vom 30.04.2010 (Nds. GVBl. S. 185, 284), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 17.05.2011 (Nds. GVBl. S. 125), eingerichtet.

§ 2 
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Adendorf

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Adendorf wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeinde-
brandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen 
Dienstangelegenheiten durch die stellvertretende Gemeindebrandmeisterin oder den stellvertretenden Gemeinde-
brandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Die Mitglieder der Feuerwehr sind im Dienst, wenn sie an Einsätzen, Übungen, Ausbildungen sowie sonstigen Ver-
anstaltungen, die den Zwecken der Feuerwehr wesentlich dienen, teilnehmen. Gleiches gilt für Funktionsträger der 
Feuerwehr, wenn sie Tätigkeiten ausüben, die mit ihrer Funktion in direktem Zusammenhang stehen.

(3) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Adendorf erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und 
Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Adendorf“ zu beachten.

§ 3 
Leitung der Ortsfeuerwehr

(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrand-
SchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die stellvertretende Orts-
brandmeisterin oder den stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Orts-
feuerwehr.

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Adendorf erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und 
Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Adendorf“ zu beachten.

§ 4 
Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten

(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuer-
wehr nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung erforderlichen Führerinnen und Führer und stell-
vertretenden Führerinnen und stellvertretenden Führer der taktischen Feuerwehreinheiten für die Dauer von drei 
Jahren.

(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehörigen ihrer jeweiligen taktischen 
Einheit.

(3) Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Führungskräfte nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 der Verord-
nung über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgraden und die Übertragung von Funktionen bei den 
Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersachsen (FwVO) abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Führungskräfte

1. die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschädigt haben,

2. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestört haben oder

3. die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben können.

Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die Angehörigen der jeweiligen taktischen Einheit der Ortsfeuerwehr, 
das Ortskommando und die betroffene Führungskraft anzuhören. Den abberufenen Führungskräften wird der bisherige 
Dienstgrad belassen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister sind über die beabsichtigten Maß-
nahmen rechtzeitig schriftlich zu unterrichten.

§ 5 
Gemeindekommando

(1) Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister. Dabei 
 obliegen dem Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben:

a) Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Gemeinde 
Adendorf und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,

b) Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und tech-
nischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Hilfeleistungen,
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c) Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages der Gemeinde Adendorf für den Bereich Freiwillige 
Feuerwehr,

d) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversor-
gung sowie deren laufende Ergänzung,

e) Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs,

f) Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung bei deren Ent-
sendung zu Lehrgängen,

g) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Übungen,

h) Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvorschriften und sonstiger Sicherheitsbestimmungen,

i) Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung,

j) Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 NBrandSchG.

(2) Das Gemeindekommando besteht aus

a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister als Leiterin oder Leiter,

b) der stellvertretenden Gemeindebrandmeisterin oder dem stellvertretenden Gemeindebrandmeister, den Orts-
brandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern, den stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen und den stellver-
tretenden Ortsbrandmeistern, als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes,

c) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeindejugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem 
Schriftwart und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder dem Gemeindesicherheitsbeauftragten als Beisitzerin 
oder Beisitzer.

(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Absatz 1 Buchstabe c werden auf Vorschlag der in Absatz 1 Buchstabe a und 
b genannten Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer von drei Jahren bestellt. Andere 
Funktionsträgerinnen oder Funktionsträger können als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer des 
Gemeindekommandos für die Dauer von drei Jahren bestellt werden. Für das Bestellungsverfahren gilt Satz 1.

(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sach-
kundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos zuziehen. Diese haben kein Stimmrecht.

(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 2 Satz 1 Buchstabe 
c und die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach 
Anhörung des Gemeindekommandos vorzeitig abberufen.

(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister bei Bedarf, min-
destens jedoch zweimal im Jahr, mit zweiwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Ladungsfrist kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das Gemeindekommando ist einzuberufen, 
wenn die Gemeinde oder mehr als die Hälfte der Gemeindekommandomitglieder nach Absatz 2 und 3 dies unter 
Angabe des Grundes verlangen.

(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte seiner Mit-
glieder nach Absatz 2 und 3 anwesend sind.

(8) Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder nach Absatz 2 und 3 
gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein Mitglied 
des Gemeindekommandos es verlangt, schriftlich abgestimmt.

(9) Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Protokollführerin oder 
dem Protokollführer zu unterzeichnen und vom Gemeindekommando zu genehmigen ist. Eine Ausfertigung der Nie-
derschrift ist der Gemeinde Adendorf zuzuleiten.

§ 6 
Ortskommando

(1) Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen 
auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a, b, d, e, f, g, h und i aufgeführten Aufgaben.

(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr, über die Auf- bzw. Übernahme 
eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 17).

(3) Das Ortskommando besteht aus

a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter,

b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrandmeister,

c) den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehreinheiten (§ 4) als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes,

d) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem Schriftwart, der Geräte-
wartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheitsbeauftragten als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer.

 Die Beisitzerinnen oder Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c und d werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von drei Jahren bestellt. Trägerinnen und Träger anderer Funktionen können bei Bedarf zu den 
Sitzungen des Ortskommandos eingeladen werden, sie haben beratende Stimme.

 Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1 Buchstaben c und d 
und Trägerinnen und Träger anderer Funktonen nach Absatz 3 Satz 3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach 
Anhörung der Mitgliederversammlung vorzeitig abberufen.



- 5 -

Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 1/2015 vom 05.01.2015

(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch 
zweimal im Jahr mit zweiwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann 
in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeinde-
brandmeisterin der der Gemeindebrandmeister oder mehr als die Hälfte der Ortskommandomitglieder dies unter 
Angabe des Grundes verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister können an allen 
Sitzungen des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. Für Beschlüsse des Ortskommandos gelten § 5 
Abs. 7 und 8 entsprechend.

(5) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Protokollführerin oder dem 
Proto kollführer zu unterzeichnen und vom Ortskommando zu genehmigen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist 
der Gemeinde Adendorf und der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister zuzuleiten.

§ 7 
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Gemeinde-
brandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das Gemeinde-
kommando oder das Ortskommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vorschriften zuständig sind. Insbe-
sondere obliegen ihr

a) die Entgegennahme des Jahresberichtes (Tätigkeitsberichts),

b) die Entgegennahme des Berichtes über die Dienstbeteiligung,

c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitgliedern.

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens 
jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Gemeinde oder ein Drittel der Mitglieder der Ein-
satzabteilung der Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des Grundes verlangen. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung 
sind mindestens zwei Wochen vorher schriftlich per E-Mail oder Brief unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt 
zu geben. An der Mitgliederversammlung soll jeder Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. 
Angehörige anderer Abteilungen können teilnehmen.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet; sie ist beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder (Abs. 4) anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit 
ist innerhalb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen 
Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschluss-
fähig ist. Auf die Beschlussfähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der Einladung hinzuweisen.

(4) Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mit-
glied). Doppelmitglieder (§ 9 Abs. 1 Satz 3) und Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme.

(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, 
eine schriftliche Abstimmung durchgeführt.

(6) Über jeder Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Protokollführerin oder dem Proto-
kollführer zu unterzeichnen und von der Mitgliederversammlung zu genehmigen ist. Eine Ausfertigung der Nieder-
schrift ist der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister sowie der Gemeinde Adendorf zuzuleiten.

§ 8 
Verfahren bei Vorschlägen

(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzung durch die Mitgliederversammlung erfolgt, wird 
offen abgestimmt. Abweichend davon wird, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine schriftliche 
Abstimmung durchgeführt. Vorgeschlagen ist, wer die absolute Mehrheit der Stimmen der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder erhält.

(2) Wird eine absolute Mehrheit der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder nicht erreicht, so findet 
eine zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgegeben 
worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter 
des Verfahrens zu ziehen ist.

(3) Über den der Gemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das Ehrenbeamtenver-
hältnis zu berufenden Führungskräfte (Gemeindebrandmeisterin oder Gemeindebrandmeister, Ortsbrandmeisterin 
oder Ortsbrandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter) wird schriftlich abgestimmt. Wird bei mehr 
als zwei Bewerberinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die für den Vorschlag nach § 20 Abs. 5 
NBrandSchG erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung zwischen den beiden Bewerberinnen oder 
Bewerbern, auf die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird die erforderliche Mehrheit wiederum 
nicht erreicht, können am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt werden.

§ 9 
Angehörige der Einsatzabteilung

(1) Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, die das 16. Lebens-
jahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, können Angehörige der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr werden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmäßig für Einsätze zur Verfügung steht (Doppel-
mitglied § 12 Abs. 2 NBrandSchG).
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(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Doppel-
mitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen 
soll. Die Gemeinde kann ein Führungszeugnis und ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand der Bewer-
berinnen und Bewerber anfordern. Sie trägt die Kosten.

(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 1). Die Ortsbrandmeisterin 
oder der Ortsbrandmeister hat die Gemeinde über die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister 
vor der Bekanntgabe der Entscheidung über den Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die Gemeinde darauf nicht 
generell verzichtet hat.

(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschließt das Ortskommando über die 
Bewährung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung 
abzugeben:

 „Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr pünktlich und gewissen-
haft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten“

(5) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei den Angehörigen der Einsatzabteilung nach ihrem Wohn-
sitz. In Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon abweichende Regelung treffen.

(6) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann Angehörige der Altersabteilung die das 65. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und die die Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 NBrandSchG erfüllen, an Übungsdiensten 
der Ortsfeuerwehr teilnehmen lassen. Diese Wehrmitglieder können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
auch zu Einsätzen herangezogen werden, wenn sie am Übungsbetrieb regelmäßig teilnehmen. Bei Alarmierung 
über Funkmeldeempfänger sind diese Einsatzkräfte gesondert zu alarmieren.

§ 10 
Angehörige der Altersabteilung

(1) Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Ortskommandos in die Alters-
abteilung übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzabteilung auf Dauer nicht mehr ausüben können.

(3) Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tragen.

(4) Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einverständnis zu Diensten außerhalb des Übungs- und Einsatz-
dienstes herangezogen werden.

§ 11 
Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren

(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren können in der Gemeindefeuerwehr und in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden.

(2) Kinder aus der Gemeinde können nach Vollendung des 6., aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied in der Kinder-
feuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(3) Jugendliche aus der Gemeinde können nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des 18. Lebensjahres 
Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(4) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet die Leitung der jeweiligen Kinder- oder 
Jugendfeuerwehr.

§ 12 
Angehörige der Musikabteilung

(1) Musikabteilungen können eingerichtet werden.

(2) Die Zugehörigkeit zur Musikabteilung ist an besondere Voraussetzungen nicht gebunden. Die Angehörigen der 
Musikabteilung müssen ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben. Sie müssen keinen Einsatzdienst leisten.

(3) Über die Aufnahme in die Musikabteilung entscheidet die Leitung der Musikabteilung.

§ 13 
Angehörige der Ehrenabteilung

Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, die sich besondere Verdienste um 
den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben, können auf Vorschlag des Ortskommandos nach 
Anhörung der Gemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeistes durch die Mitgliederver-
sammlung zu Ehrenmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden.

§ 14 
Fördernde Mitglieder

Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Ortskommando.

§ 15 
Rechte und Pflichten

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszu-
führen. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen Anordnungen 
zu befolgen. Angehörige der Einsatzabteilung, die aus persönlichen Gründen vorübergehend an der Teilnahme am 
Einsatz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, können auf Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Orts-
brandmeister befristet beurlaubt werden. Während der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als 
Angehöriger der Einsatzabteilung.
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(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendabteilung sollen an dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen 
Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben im Rahmen der Aufgaben der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen 
Anordnungen zu befolgen.

(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und 
schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungs-
gegenständen sowie von Geräten kann die Gemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Dienst-
kleidung darf außerhalb des Dienstes nicht getragen werden.

(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Jedes Mit-
glied ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren“ zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehr-
dienst ein, so ist dies unverzüglich über die Ortsfeuerwehr der Gemeinde zu melden. Dies gilt auch für Erkran-
kungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen sind.

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum ent-
standen ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend.

§ 16 
Verleihung von Dienstgraden

(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff FwVO verliehen werden.

(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau 
oder Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister mit Zustimmung der 
Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters. Verleihungen ab Dienstgrad „Löschmeisterin oder 
Löschmeister“ vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister auf Vorschlag der Ortsbrand-
meisterin oder des Ortsbrandmeisters. Die Verleihung eines Dienstgrades an Funktionsträgerinnen und Funktions-
träger der Gemeindefeuerwehr vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister in Abstim-
mung mit der zuständigen Ortsbrandmeisterin oder dem zuständigen Ortsbrandmeister.

§ 17 
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch:

a) Austrittserklärung

b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren wurde

c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr

d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltes in der Gemeinde bei Angehörigen der Einsatz-
abteilung

e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmitgliedern

f) Ausschluss.

(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr darüber hinaus

a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr

b) mit der nach Vollendung des zehnten Lebensjahres möglichen Übernahme als Mitglied der Jugendfeuerwehr, 
spätestens jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres.

(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus

a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr

b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen Übernahme als Angehöriger der Einsatzabteilung, 
spätestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresende erfolgen; 
der Austritt gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären.

(5) Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht 
bewähren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie können in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen für eine Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen.

(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied:

1. wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt

2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt

3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stört

4. das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat

5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden ist

6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu 
erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht anerkennt.

(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Ortskom-
mando. Das Verwaltungsverfahren wird durch die Gemeinde geführt. Vor der Entscheidung über den Ausschluss 
aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Gemeindekommando und der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Die Ausschlussverfügung wird von der Gemeinde erlassen.
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(8) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie ein 
Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bis zur Entschei-
dung über den Ausschluss suspendiert werden.

(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die Gemeinde-
brandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.

(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche Dienstbeklei-
dung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten 
Gegenstände bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuerwehr bestätigt dem ausscheidenden Mitglied den 
Empfang der zurückgegebenen Gegenstände und händigt ihm eine Bescheinigung über die Dauer der Mitglied-
schaft und den Dienstgrad aus.

(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegenstände nach Abs. 10 Satz 1 von dem ausgeschiedenen 
Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, kann die Gemeinde den Ersatz des entstandenen 
Schadens bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten verlangen.

§ 18 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Adendorf vom 20.09.1994 
außer Kraft.

Adendorf, 11.12.2014

Maack 
Bürgermeister

Veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 1 für den LK Lüneburg am 05.01.2015  
Inkrafttreten am 01.01.2015

Entschädigungssatzung der Gemeinde Amt Neuhaus

Auf Grund der §§ 10, 44, 55 und 58 Abs. 1 Nr.5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der 
Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2013 (Nds.
GVBl.S.307) hat die Gemeinde Amt Neuhaus durch Beschluss des Rates in seiner Sitzung vom 11.12.2014 die folgende 
Satzung über die Entschädigung (Entschädigungssatzung) beschlossen:

§ 1 
Allgemeine Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder

(1) Die Ratsmitglieder erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen

a) eine monatliche Pauschalentschädigung von 25,00 €

b) für jede Sitzung des Rates, des Verwaltungsausschusses
 sowie aller anderen Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 15,00 €

(2) Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als 2 Sitzungsgelder nach Abs. 1 (b) gewährt werden.

(3) Ein Anspruch auf Sitzungsgeld entfällt, soweit von anderer Seite eine Entschädigung verlangt werden kann.

§ 2 
Aufwandsentschädigung für nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder

(1) Nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder, die gemäß § 71 Abs. 7 und § 73 NKomVG in die Ausschüsse 
berufen worden sind, erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung als Aufwandsentschädigung ein Sitzungsgeld 
nach § 1 Abs. 1 (b).

(2) Angehörige der Verwaltung, die auf Grund ihrer hauptamtlichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind oder an 
der Sitzung des Ausschusses teilnehmen, steht weder Aufwandsentschädigung noch Sitzungsgeld zu.

§ 3 
Besondere Aufwandsentschädigung der Funktionsträger

(1) Neben den Beträgen aus § 1 dieser Satzung werden monatlich folgende zusätzliche Aufwandsentschädigungen 
gewährt:

(2) Die Aufwandsentschädigung beträgt monatlich:

a) für den stellv. Bürgermeister 100,00 €

b) für die Beigeordneten je 25,00 €

c) für die Fraktionsvorsitzenden bzw. Gruppensprecher 25,00 €

(3) Im Fall der Verhinderung des Ratsvorsitzenden wird die ihm zustehende Entschädigung bis zum Ablauf des näch-
sten Monats nach Eintritt des Verhinderungsfalles weitergezahlt. Nach Ablauf dieser Frist erhält sein Vertreter die 
Entschädigung und zwar bis zum Ablauf des Monats, in dem die allgemeine Vertretung endet. Die sonst dem  Vertreter 
zustehende Aufwandsentschädigung entfällt während dieses Zeitraumes. Mit Beginn des nächsten Monats nach 
Fortfall der Verhinderung wird die Aufwandsentschädigung wieder an den Ratsvorsitzenden gezahlt.
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(4) Für den stellv. Bürgermeister, für die Beigeordneten und die Fraktionsvorsitzenden/Gruppensprecher gilt Abs. 3 ent-
sprechend. Sofern ein allgemeiner Vertreter nicht vorhanden ist, wird die Zahlung für den Zeitraum der Verhinde-
rung gemäß Abs. 3 eingestellt.

§ 4 
Fahrkostenentschädigung

(1) Als Fahrkostenpauschalentschädigung für alle Fahrten zu Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses und 
der Fachausschüsse, zu denen die Ratsfrauen und Ratsherren geladen sind und an denen sie teilnehmen, erhalten 
die Ratsfrauen und Ratsherren einen Betrag in Höhe von 6,00 Euro je Sitzung.

(2) Die Vorschriften des § 1 Abs. 3 gelten für die Fahrkostenentschädigung entsprechend.

(3) Angehörige der Verwaltung erhalten bei Teilnahme an Sitzungen Reisekosten ausschließlich nach dem Bundes-
reisekostengesetz, auch wenn sie auf Grund ihrer hauptamtlichen Tätigkeit Mitglied eines Ausschusses sind.

§ 5 
Verdienstausfall

(1) Unselbständig Tätigen wird der entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt. Die Erstattung wird auf 
einen Höchstbetrag von 11,00 € pro Stunde begrenzt.

(2) Selbständig Tätige erhalten neben den Leistungen nach § 1 – 4 eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im 
Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft zu machenden Einkommens festgesetzt wird. Die Erstattung wird auf 
einen Höchstbetrag von 11,00 € pro Stunde begrenzt. Der Ersatz des Verdienstausfalls wird für jede angefangene 
Stunde der Tätigkeit berechnet.

(3) Ratsmitglieder, die keine Ersatzansprüche nach Abs. 1 und 2 geltend machen können, denen aber im beruflichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruch-
nahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten einen Pauschalsatz von 10,00 € Stunde. Gleiches gilt 
für Ratsmitglieder, die ausschließlich einen Haushalt führen und daher keinen Verdienstausfall geltend machen. Der 
Pauschalstundensatz wird für jede angefangene Stunde der Tätigkeit gewährt.

§ 6 
Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher

Ortsvorsteher/innen erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 90,00 Euro.

§ 7 
Entschädigung für Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes

(1) Für Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder Reisekosten-
vergütung nach dem Bundesreisekostengesetz (Reisekostenstufe B).

(2) Leistungen nach Abs. 1 erhält auch der stellv. Bürgermeister §§ 3 und 4 Abs. 1 bleiben unberührt.

(3) Dienstreisen bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsausschusses, die vor Reisebeginn einzuholen ist. In 
 Eilfällen genügt die vorherige Zustimmung des Ratsvorsitzenden, die nachträglich vom Verwaltungsausschuss zu 
bestätigen ist. 

(4) Eine Reisekostenvergütung entfällt, soweit von anderer Seite eine Vergütung der Reisekosten verlangt werden 
kann.

§ 8 
Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen

(1) Die folgenden ehrenamtlich Tätigen erhalten als monatliche Aufwandsentschädigung

1.1  Gemeindebrandmeister 185,00 €
1.2  ständiger Vertreter des Gemeindebrandmeisters, sofern nicht gleichzeitig Ortsbrandmeister 90,00 €
1.2.1 ist der ständige Vertreter des Gemeindebrandmeisters gleichzeitig
 Ortsbrandmeister, so erhält er zusätzlich zur Aufwandsentschädigung 
 nach Ziffer 1.3 oder 1.3.1 einen Zuschlag von  40,00 €

1.3  Ortsbrandmeister 60,00 €
1.3.1 Ortsbrandmeister in Wehren mit Stützpunktfunktion  80,00 €
1.3.2 pro Fahrzeug- Steigerungsbetrag für den Ortsbrandmeister einer Stützpunktwehr 5,00 €

1.4  ständiger Vertreter des Ortsbrandmeisters 50 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbrandmeisters nach Ziffer 
1.3 oder 1.3.1

1.5  Gerätewart 
1.5.1 Grundbetrag 25,00 €
1.5.2 Steigerungsbetrag für jedes Fahrzeug 5,00 €

1.6 Gemeindeatemschutzbeauftragter 30,00 €
1.6.1 ständiger Vertreter des Gemeindeatemschutzbeauftragten 15,00 €

1.7 Gemeindesicherheitsbeauftragter 30,00 €

1.8 Jugendwarte
1.8.1 Gemeindejugendwart 35,00 €
1.8.2 die zwei ständigen Vertreter des Gemeindejugendwartes  20,00 €
1.8.3 Ortsjugendwart 30,00 €
1.8.4 der ständige Vertreter des Ortsjugendwartes  12,50 €
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1.9 Gemeindepressewart/ Gemeindeschriftführer 20,00 €

1.10 Kinderfeuerwehrwarte
1.10.1 Gemeindekinderfeuerwehrwart 35,00 €
1.10.2 ständiger Vertreter des Gemeindekinderfeuerwehrwartes 20,00 €
1.10.3 Ortskinderfeuerwehrwart 25,00 €
1.10.4 ständiger Stellvertreter des Ortskinderfeuerwehrwartes 12,50 €

(2) 1. Für die vom Bürgermeister oder dessen Vertreter genehmigten Dienstreisen nach Orten außerhalb des 
Gemeinde bereiches (feuerwehrtechnische Fachtagungen und sonstige Ausbildungsveranstaltungen) werden sowohl 
die Reisekosten nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes für Ehrenbeamte als auch der nachweislich 
entstandene Verdienstausfall bis zu einem Betrag von 11,00 € je Stunde erstattet. Bei Teilnahme an Lehrgängen 
der Landesfeuerwehrschule wird eine Pauschale in Höhe von 225,00 € gezahlt. Mit diesem Pauschalbetrag sind 
alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule 
entstanden sind, abgegolten.

 2. Aufwendungen für notwendige Kinderbetreuungskosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Feuerwehr-
dienst oder wegen einer auf den Feuerwehrdienst zurückzuführenden Erkrankung stehen, werden erstattet, soweit 
ein Feuerwehrmitglied ein Kind in der fraglichen Zeit tatsächlich selbst betreut hätte. Das betrifft die nachgewie-
senen Aufwendungen für die Betreuung von mindestens 1 Kind unter 10 Jahren. Erstattet werden die nachweislich 
entstandenen Betreuungskosten in Höhe von maximal 16,00 € je Tag.

 3. Selbständig Tätigen ist der nachgewiesene Verdienstausfall in Fällen nach Pkt. 1 in Höhe von maximal 11,00 € je 
Stunde zu erstatten.

 4. Für gezahlte Aufwandsentschädigungen an die Funktionsträger der Feuerwehren und Verdienstausfallentschädi-
gungen an Teilnehmer von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule wird zunächst die pauschalierte Lohn- und 
Kirchensteuer von der Gemeinde getragen und an das Finanzamt abgeführt.

(3) Durch die Leistungen nach den Ziffern 1.1 - 1.8 gelten für den genannten Personenkreis sämtliche im Zusammen-
hang mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit entstehenden Aufwendungen als abgegolten.

(4) Nicht in § 8 Abs. 1 aufgeführte ehrenamtliche Tätige erhalten für ihre Tätigkeit

1.1 die nachgewiesenen notwendigen Auslagen (ohne Fahrkosten) höchstens 11,00 € pro Tag,

1.2 den nachgewiesenen Verdienstausfall bis zu 10,00 € pro Stunde, höchsten 40,00 € pro Tag,

1.3 für Fahrten innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes zusätzlich Reisekosten von 0,30 € je km.

(5) Ein Anspruch auf Entschädigung für Reisekostenauslagen oder Verdienstausfall entfällt insoweit, als von anderer 
Stelle eine Entschädigung verlangt werden kann.

§ 9  
Entschädigung der anderen ehrenamtlich Tätigen

(1) Die Entschädigung für die ehrenamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte beträgt monatlich 60,00 €.

(2) Die Entschädigung für den ehrenamtlichen Umweltbeauftragten beträgt monatlich 50,00 €.

(3) Die Entschädigung für die ehrenamtliche Schiedsfrau den ehrenamtlichen Schiedsmann beträgt monatlich 60,00 €. 

§ 10 
Steuern und Sozialversicherung

Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Entschädigung ist Sache der Empfänger.

§ 11 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.

(2) Die Satzung vom 01.09.2013 tritt außer Kraft. 

Richter 
Bürgermeisterin

Veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr.1 am 05.01.2015 
Inkrafttreten am 06.01.2015

5. Änderungssatzung zur Satzung der Einheitsgemeinde Amt Neuhaus zur Übertra-
gung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grund-

stücke gemäß § 149 Abs. 4 des Niedersächsischen Wassergesetzes

Auf Grund der §§ 10 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 
Dezember 2010 in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 96 Abs.4 des Niedersächsischen Wassergesetzes 
(NWG) vom 19. Februar 2010 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus auf seiner Sit-
zung am 11.12.2014 folgende Änderungssatzung beschlossen:
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Artikel I

Änderungen
1. Der Name der Satzung wird wie folgt geändert:

 Satzung der Gemeinde Amt Neuhaus zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberech-
tigten der Grundstücke gemäß § 96 Abs. 4 des Niedersächsischen Wassergesetzes

2. Die Anlage 1 zu § 1 wird wie folgt geändert:

 Liste der betroffenen Grundstücke mit Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten 
der Grundstücke

Ortsteile betroffene Grundstücke

(Neuaufnahme)
Zeetze Mühlenstraße 1 Grundstück im Außenbereich,
 Gemarkung Gutitz, Flur 5, Flurstück 130/1

(Neuaufnahme)
Zeetze Mühlenstraße 2 Grundstück im Außenbereich,
 Gemarkung Gutitz, Flur 5, Flurstück 132/1 

Artikel II

Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Neuhaus: 12.12.2014

Richter 
Bürgermeisterin

3. Änderungssatzung zur Satzung über die Aufwandsentschädigung  
in der Samtgemeinde Ostheide 

(Entschädigungssatzung)

Aufgrund der §§ 10, 44, 54, 58 Abs. 1 Nr. 5, 71 Abs. 7 und 73 des Niedersächsischen Kom-munalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.10.2014 
(Nds. GVBl. S. 291) hat der Rat der Samtge-meinde Ostheide in seiner Sitzung vom 09.12.2014 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel I
Die Entschädigungssatzung vom 26.06.2001 in der Fassung der Änderungssatzung vom 04.03.2008 wird wie folgt 
geändert:

§ 7 
(Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen) 

Absatz 1
erhält folgende Fassung:

1) Die folgenden ehrenamtlich Tätigen erhalten als monatliche Aufwandsentschädigung:

1. Gemeindebrandmeisterin/Gemeindebrandmeister  150,00 €

2. stellvertr. Gemeindebrandmeisterin/Gemeindebrandmeister  75,00 €

3. Ortsbrandmeisterin/Ortsbrandmeister einer Stützpunktwehr  70,00 €

4. stellvertr. Ortsbrandmeisterin/Ortsbrandmeister einer Stützpunktwehr  35,00 €

5. Ortsbrandmeisterin/Ortsbrandmeister  60,00 €

6. stellvertr. Ortsbrandmeisterin/Ortsbrandmeister  30,00 €

7. Gerätewartin/Gerätewart Stützpunktwehr  35,00 €

8. Gerätewartin/Gerätewart Ortswehr  25,00 €

9. Zuschlag je Fahrzeug  5,00 €

10. Sicherheitsbeauftragte/Sicherheitsbeauftragter  30,00 €

11. Gemeindeausbilderin/Gemeindeausbilder  30,00 €

12. Gemeindejugendwartin/Gemeindejugendwart  40,00 €

13. Jugendwartin/Jugendwart Ortswehr  35,00 €

14. Gemeindekinderfeuerwehrwartin/Gemeindekinderfeuerwehrwart  40,00 €

15. Kinderfeuerwehrwartin/Kinderfeuerwehrwart Ortswehr  35,00 €

16. Gemeindeatemschutzbeauftragte/Gemeindeatemschutzbeauftragter  30,00 €

17. Gemeindepressewartin/Gemeindepressewart  20,00 €

18. Gemeindeschriftführerin/Gemeindeschriftführer  10,00 €
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19. Gemeindeschulklassenbetreuerin/Gemeindeschulklassenbetreuer  20,00 €

20. Gruppenführerin/Gruppenführer Gemeindegefahrgutgruppe  20,00 €

21. Gruppenführerin/Gruppenführer Gemeindekommunikationsgruppe  20,00 €

22. Mitglieder des Seniorenbeirates  je 5,00 €

23. ehrenamtliche/nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte  154,00 €

24. ehrenamtliche/ehrenamtlicher Jugendbeauftragte/Jugendbeauftragter  154,00 €

25. Umweltschutzbeauftragte/Umweltschutzbeauftragter  154,00 €

26. Integrationsbeauftragte/Integrationsbeauftragter  je 154,00 €

Artikel II

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Barendorf, am 09.12.2014

Norbert Meyer 
Samtgemeindebürgermeister

1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Barendorf

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBL S. 576) hat der Rat der Gemeinde Barendorf in seiner Sitzung vom 23.04.2014 folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

Artikel I
§ 2 erhält folgende Fassung:

§ 2 
Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen der Gemeinde Barendorf zeigt auf goldenem Grund einen grünen Wall mit zwei Laubbäumen und zwei 
Gräben (Lüneburger Landwehr) und im Fuß auf blauem Grund sechs goldene Rosen.

(2) Die Farben der Flagge sind blau und gold, sie zeigt als Symbol das Wappen.

(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Barendorf“.

Artikel II
Diese Satzung tritt am 01.05.2014 in Kraft.

Barendorf, am 23.04.2014

Sievers 
Gemeindedirektor


